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3) Um seine eigene Politik nicht zu desavouieren, dürfte der Bundesrat nicht 
zögern, dem Schweizerischen Gesandten der Conflictszeit einen ändern Posten 
zu verleihen; aus demselben Grund war es für den Gesandten Pflicht, die neue 
Mission anzunehmen. Der Bundesrat bestimmte hiezu von sich aus und ohne 
das Zutun des Unterzeichneten London und hielt, aus der erwähnten Rücksicht 
auf die internationale Convenienz an diesem Beschluss fest. Herr Carlin hatte 
übrigens erklärt, eventuell eine Versetzung auch nach Washington sich gefallen 
zu lassen.

Als öffentlicher Beamter steht ein Gesandter mittelbar auch unter der Con- 
trolle des Parlaments und der öffentlichen Meinung seines Landes. Geniesst er 
nicht auch deren Vertrauen, neben dem seiner Regierung, so ist er in der Aus
übung seines ohnehin schwierigen Amts in unerträglichem Masse gehemmt. 
Dazu kommt, dass es dem Bundesrate nicht gleichgültig sein kann, welchen Ruf 
seine Gesandten haben.

Unter diesen Umständen gibt sich der Unterzeichnete der Erwartung hin, 
dass der Bundesrat, in Entsprechung dieses ganz ergebenen Gesuchs, bei näch
ster Gelegenheit der Bundesversammlung über den wirklichen Sachverhalt 
Aufschluss zu geben die Geneigtheit haben werde.
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Le Chef du Département du Commerce, de l ’Industrie et de l ’Agriculture,
W. Deucher, au Ministre de Suisse à Berlin, A. Roth

Copie
L  Bern, 20. Dezember 1902

Unser Schreiben vom 16. dies1 hat sich mit dem von Ihnen unterm gleichen 
Datum an das Politische Departement gerichteten Berichte2, von welchem uns 
eine Kopie zugestellt worden ist, gekreuzt. Heute erhielten wir ferner ihr ge
schätztes Schreiben vom 18. dies.3

Wir haben demselben mit grossem Interesse entnommen, dass die Kaiserliche 
Regierung die Verträge überhaupt nicht künden werde, sondern beabsichtige, 
im gegebenen Zeitpunkt bei den Vertragsregierungen Unterhandlungen zum 
Zwecke einer Revision der bestehenden Verträge zu beantragen, wobei letztere 
im Sinne von Artikel 11 unseres Vertrages4 die formelle Basis der Unterhand
lungen bilden würden.

1. Non reproduit.
2. Non reproduit.
3. Non reproduit.
4. Il s ’agit de l ’article 11 du traité de commerce conclu entre l ’Allemagne et la Suisse le 10 
décembre 1891: Le présent traité entrera en vigueur le 1er février 1892 et restera exécutoire 
jusqu’au 31 décembre 1903. Dans le cas où aucune des parties contractantes n’aurait notifié à
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Wir haben vorläufig den Eindruck, dass durch diesen unerwarteten Plan der 
Kaiserlichen Regierung5, der uns die plötzliche Nachgiebigkeit der letztem im 
Reichstage erst erklärlich macht, eine ausserordentliche Erleichterung der gan
zen internationalen Situation in Sachen der Verträge geschaffen und eine ruhige 
Einleitung und Durchführung der Unterhandlungen gestattet wird. Eine bisher 
allgemein befürchtete schroffe Kündung der Verträge durch die Deutsche 
Regierung hätte sofort eine Erregtheit verursacht, die für das ganze bevorste
hende Vertragswerk von grossem Schaden gewesen wäre. Der Modus der Revi
sion gewährt auch dem Handel während der Übergangsperiode eine grössere 
Sicherheit.

l’autre, douze mois avant la fin de cette période, son intention de faire cesser les effets du 
traité, il demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou 
l’autre des parties contractantes l’aura dénoncé. Les parties contractantes se réservent le droit 
d ’introduire dans ce traité, d’un commun accord, toute modification qui ne serait pas en oppo
sition avec son esprit et ses principes et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience (RO, 
1892, vol. 12, pp. 4 8 8 -4 8 9 ) .

5. Dans sa lettre du 16 décembre 1902, Roth écrit à ce propos:
[...]  Dieser Verzicht auf Kündigung dürfte nicht zum mindesten darauf zurückzuführen sein, 
dass auf seiten der kaiserlichen Regierung, was den Reichstag betrifft, in welchem ein grosser 
Teil der jetzigen Mehrheit bei Anlass der Beratungen über die neuen Handelsverträge wieder 
successive zur Opposition übergehen dürfte, vorderhand eine erklärt pessimistische Stimmung 
herrschen soll, bzw. dass die Regierung sich für jene Verhandlungen auf harte Kämpfe gefasst 
macht und nicht riskieren will, für den Fall der Ablehnung dieses oder jenes Vertrages durch 
vorzeitige Kündigung der bestehenden Verträge sich der Gefahr des Eintrittes eines Vacuums 
auszusetzen [ . . .] { E 13 (B )/1 6 1 ).
6. La DFCIA dem ande à Roth de lui faire parvenir les textes du tarif allem and de 1902.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 13 janvier 1903

113. Gotthardbahn

Bundespräsident. Mündlich

Herr Bundespräsident Deucher macht dem Bundesrat die Mitteilung, dass 
ihm zuhanden des Bundesrates vom deutschen Gesandten Herrn von Bülow der 
Vorschlag seiner Regierung zur Prüfung unterbreitet worden sei, dass für den 
Fall der Verstaatlichung der Gotthardbahn die Rückzahlung der für dieses 
Unternehmen seinerzeit gewährten Subventionen erbeten werde. Es herrsche 
darüber in den zwischen den deutschen Regierungen (insbesondere mit Baden 
und Bayern) stattgefundenen Unterhandlungen Übereinstimmung.
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